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61 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

1979 08 13 

Regierungsvorlage 

'. Bundesgesetz V9m. XXXXXXXXXx~ 
mit dem, das BundeSgesetz über geisteswis~ 
senscliaftliche und natitrwissenschaftliclie 

Studienrichtungen geändert wird 

D~r Natioh.alra~ hat b~~chl~~~~n: 
ARTIKEL t 

:". l":-.·,·.- 1"~-" . ~. "~. ":~' "'.,,"~ .. ,1".,.~ 

. ,Das . B,ÜQ~.~sges€lfz. {Hier .geis~es.-o/iss~n~Gbif~Ht;b:e 
~nd.: h~i:ur'w'i~serisdiafdicl,j.e. ,S,FP:4i~n~~.ih~~ng~n; 
IJGB,t, ,Nr· 3:26/1 971;,inqpr ,Fas.~uiig ,d~r.'~un4e~~ 
~e~etz\e.BG.:Bl;,~~ .. 28ö/1972 und 467i19/4 ~ird 
wie f61g:igeärideri; , ". 

L Die Z. 35 des §.2 Äbs. 3 hat zuJabten: 
:35. . die StUdiehdChtiihg' 'B,iöl6g' 'je uhd » .,.» , ; 

Warenlehre (Lehramt 'an höheren Schulen);" 

. 2. Der zweite Sai:z des § 3 Abs. 4 hat zu 
Iaüten.: 

;;t,>~~ ~tti<!f\i~ de,L S~iidteri,t.idit#~g~# ,;Bi{j~Ö~j~ 
liiid, Erdwissenschaften (Lehramt .. <ih höheren 
s.§tii~~j", 4n~. 'l~iR.i~gi~ ,unA ~ W är~~ieHt~ (t.~fiJ~ 
amt än höHer,eh Schulen)", (§ 2 xbs.. 3 Z., 34 
ti~d, 35} lä hUr, ~it dk }'äd~go~i~di~n: Ai'iSbi1: 
tiWik flli- Ühdhidkafidid~~fi tU itdijibiiii~teii." 

~ , f '.' ~ .) •• 

3. Im § 15 Abs. 2 wird die Bezeichnung der 
Studienrichtung "Warenkunde und Technologie 
(Lehramt an höheren Schulen)" in "Biologie und 
War,enlehre (Lehramt an höheren Schulen)" ge­
ändert. 

4. In der Anlage A hat' die Z. 35 zu lauten: 
,,35. Studienrichtung "Biologie und Waren­

lehre (LehJ;"amt an höheren Schulen)" 

Erste Diplomprüfung 

Besondere Zulassungsbedingungen 

Vorprüfungen aus: 
a) Chemie; 
b) Physik. 

"\'. "1 .' .I ' 

Diese. ,Yorprüfungen , kön~en ; auch 1m zweiten 
Studiertabschnitt abgelegt! werden. I 

Priifung,gfäclier , . 

a) (;;',~ndl~g,ehß~~) Mi~~t~16gi!!;G~ql~gie uha 
Petr6lqgie einsdil,ießliCh Bodenkunde, ! 

: ~. • • ! ,) . :. ': ; r', : 1 ~,' \ . . ., . I 

b) Grutllqlagen d,er B()t~liiki 
e) Grundlagen der Zoologie. 

Zweite Diplbmprüfdng 
'I :·~'.':'I:,':':' ,'~,.j~·l~ "~,-~. , .. :' . ,"" 

I1esonder,e Zulassungsbeding1.ü1gen 

VorprJfu~g~n au~: ' . 

~) Chemie; 
b) PhY~ik. 

Di~s~ V~rp~hL~gen kö~q~q.,.a~ch 1m erst~n 
Studien abschnitt abgelegt werden. ' 

,'. i ".'.') 1""<./ 

PtüfürtgSfäthe~ 

a) Spezielle Botanik; i 
b) Spezielle Z661ögie;. " , '. . '. 
t) tt,4rtt~#~iöidgi~ (S6fudtbi6~leWid HUtft~h-

ökologie); I 
I 

d) Allg.emeine Technologie und Warenw~rt-
. schaftslehre, 

e) Warenkunde und spezielle 'tedinologie, i 

f) nach Wahl des Kandidaten ein Spezialge­
biet der Biologie oder Warenlehre, dem I das 
Thema der Diplomarbeit angehört." I 

ARTIKEL II 
i 

(1) Das Bundesgesetz tritt mit XXXXXXiXX 
in Kraft. I 

I 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesdtzes 
ist der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung betraut. I 
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2 61 der Beilagen 

Erläuterungen 

Die Lehrpläne für die mittleren und höheren 
kaufmännischen Schulen sehen eine Integration 
der bisher selbständigen Unterrichtsgegenstände 
"Naturgeschichte" und ;,Warenkunde" zum 
neuen Gegenstand "Biologie und Warenkunde" 
vor. Es handelt sich um ein naturwissenschaft­
Lich fundiertes Fach, das aus dieser Grundlage 
die War,enkunde unter Einschluß bestimmter 
GrundtechnologieIi ~nd unter Bedachtnahme auf 
umfassende wirtschaftliche Gesichtspunkte ent­
wickelt. Die dem Bundesgesetz über geisteswis­
senschaftliche und naturwissenscb.aftliche Studien­
richtungen bei der Studienrichtung "Warenkunde 
und Technolog,ie (Lehramt an höheren Schulen)" 
zugrunde Lie~enden VOil1s~ellun~en sind von 
der Entwicklung überholt worden, und stimmen 
mit den vorgenannten neuen Lehrplänen nicht 
mehr überein, sodaß die Grundlage für ein den 
geäJruderten V:erhältn~ssen angepaßtes Lehramts­
studium zu schaffen ist. 

Die Studienrichtung,,}jiologie und Warenlehre 
(Lehramt an höheren Schulen)" ist im Interesse 
einer wissenschaftlich fundierten Ausbildung 
weitgehend parallel zur Studientichtung "Biolo-

'gie und Erdwissenschaften (Lehramt an höheren 
Schulen)" hinsichtlich der mineralogischen, bota­
nischen, zoologischen, humanbiologischen und 

'., . 

humanökologischen Studien zu gestalten. Aus 
diesen Gründen und im Hinblick auf den Um­
fang der erforde~lichen Studien ist auch diese 
Studienrichtung mit keiner zweiten Studien­
richtung zu kombinieren, sondern als Einfach­
studium durchzuführen. Der organisatorische 
Aufbau des neunsemestrigen Studiums berück­
sichtigt, daß die naturwissenschaftlichen Fächer 
im ersten und teilweise noch im zweiten Stu­
dienabschnitt an einer naturwissenschaftlichen 
Fakultät, die Warenielire und Technologie bei 
Einbeziehung der neuereri Entwicklung sowie die 
wissenschaftlichen Ergänzungsfächer im zweiten 
Studienabschnitt vor allem an der Wirtschafts­
universität Wien absolviert werden können. Die 
Studenten haben daher die Möglichkeit sich zu 
einem späteren Termin über die Ausbildung bzw. 
Weiterbildung zu entscheiden. 

Da die Einrichtungen für die Biologie und 
Erdwissenschaften an den Universitäten Wien, 
Graz, Innsbruck und Salzburg sowie die Ein­
richtungen für die Warenkunde und 'technologie 
bereits an der Wirtschaftsuniversität Wien be­
stehen, können die Kosten für die Einrichtung 
der Studienrichtung auf ein Minimum beschränkt 
werden. ' 
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61 der Beilagen 

Gegenüberstellung 

Alt e F' ass u n g: 

§ 2 Abs.3 

35. die Studienrichtung "Warenkunde und 
Technologie (Lehramt an höheren Schulen)"; 

§ 3. (4) Das Studium der im §' 2 genannten 
Studienrichtungen '(Studienzweige) als erste 
Studienrichtung ist mit dem Studilihleiner 
zweiten dieser Studienrichtungen (Studienzweige) 
nach Wahl des ordentlichen Hörers und mit der 
pädagogischen Ausbildung für Lehramtskandi­
daten (§ 10 Abs.:2 bis 7) zu kombinieren. Das 
Studium der Studienrichtung "Biologie und 
Erdwissenschaften ,(Lehramt an höheren Schu­
len)" (§ 2 Abs. 3 Z. 34) ist nur mit der pädago­
gischen Ausbildung für Lehramtskandidaten· zu 
kombinieren. Soweit es im Hinblick auf die wis­
senschaftlichen Zusammenhänge und den Fort­
schritt der Wissenschaften sowie auf die Erfor~ 
dernisse der wissenschaftlichen ~der wissensch,aft­
lich-künstlerischen Berufsvorbildung für das 
Lehramt an höheren Schulen erforderlich ist, 
können in ,den Studienordnungen bestimmte 
Kombinationen von Studienrichtungen vorge­
schrieben werden. 

§ 15. (2) An die Absolventen folgender Stu­
dienrichtungen ist der akademische Grad "Magi­
ster der Philosophie" lateinische Bezeichnung 
"Magister philosophiae", abgekürzt "Mag. 'phi!.", 
zu verleihen. 

"Mathematik" (§ 2 Abs. 3 Z. 26), 

"Darstellende Geometrie (Lehramt an höheren 
Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 27), 

"Physik" (§ 2 Abs. 3 Z; 28), 

"Astronomie" (§ 2 Abs. 3 Z. 29), 

"Meteorologie und Geophysik" (§ 2 Abs. 3 
Z.30), 

"Chemie" (§ 2 Abs. 3 Z. 31), 

"Erdwissenschaften" (§ 2 Abs. 3 Z. 32), 

"Biologie" (§ 2 Abs. 3 Z. 33), 

"Biologie und Erdwissenschaften (Lehramt an 
höheren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 34), 

"Warenkunde und Technologie (Lehramt an 
höheren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 35), 

"Haushalts- und' Ernährungswissenschaften" 
(§ 2 Abs. 3 Z. 39). 

Anlage A 

35. Studienrichtung "Warenkunde und Tech­
nologie (Lehramt an höheren Schulen)" 

Neue Fassung: 

1. Die Z. 35 des § 2 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,35. die Studienrichtung "Biologie und 
Warenlehre (Lehramt an 'höheren Schulen)";" I 

2. Der zweite Satz des § 3 Abs. 4 hat zu 
lauten: I 

"Das Studium der Studienrichtungen "Biologie 
und Erdwissenschaften (Lehramt an höhere~ 
Schulen)" und "Biologie und Warenlehre (Lehr­
amt an höheren Schulen)" (§ 2 Abs. 3 Z. 34 
und 35) ist nur mit der pädagogischen Ausbq­
dung für Lehramtskandidaten zu kombinieren.!, 

I 

I 

3. Im§ 15 Ab~. 2 wird die BeZeichnung d~r 
Studienrichtung "Warenkunde, und Technologie 
(Lehramt an höheren Schulen)" in "Biologie und 
Warenlehre (Lehramt an höheren Schulen)" ge­
ändert: 

4. In der Anlage A hat die Z. 35 zu lauten: 
I 

,,35. Studienrichtung "Biologie und Waren-
lehre (Lehramt an höheren Schulen)" 
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4 61 der Beilagen 

Alt e F ass u n g: 

Erste Oipl6rripi-Üfung 

Prüfungsfächer 

a) Grundlagen der Mineralogie und Geologie; 
b) Gr~ndl~~ert dir Bbtartik. 

Prüfungsfächer 

a) j(~Öt~~~i~di~ W~tenktihd~ 
.. ~e.d1I)ioiögie); _. " ... ' .... , 
b) b.i-garitsch,~. Ware~k~i1d~ 

'Te~~,öiogie). 

, .. 
( ~ihsdtlt;diidi 

Neu e Fa s s u n g: 

Er s t eb i p I ~~ p t ü. fun g 

. Besondere Zulassurigsbedingurtgeri 

Vorprüfungeriäus: '. 

a)bl1emi~; 
b) Physik. 

Di~~e YQr~~llh~~ge~.,~Ö~h~~;udt· im z;ei~et1 
Studienabschnitt abgelegt werden. 

Prmü~isf~~~; 
a) Grundlagen der ;Mineralogie, Geolögie und 

Petrologie einsmließlidh Bodenkunde; 
b) Gi-tihdbgen der J3öt~nik; 
t) GrJhdl~gen dei: Zbölogle. 

~~eite ,~i~16inp~ijf~hg 
Besondere Ziil~ssungsbedingurigeti 

f~~prüfurigeri :ih~: 
~j Ghe~ie, 
b) physik, 

Diese V ~rptüf9ri~~ri k6rln~h a~ch im eHt~fi 
Studienabsmnitt aög~legt werden. 

Prüfungsfächer 

ä) S§eiie~l~ ijötariik; 

b~ Spei,i~Ue_ Z,?öi.ogi.e;. " ",," .. ,' 
e) :H~m.a:nbi6Iogie (Somatologie und Human-

ökologIe); ',\. ). .! . 

d) Allgemein~,. Technologie und Warenwirt­
. schaftslenre; 

e) Warehkünd~ lind speziellJ Te&n6Idgie; 
" ~ "". ~ "'_! -:: ~ :0' .• ~::>~. l~:,.;-

f) nach Wahl des Karididaten ein Spetialge-
biet der Biologie oder W~ren.1~hte:.dem das 
Thema der Diplomarbeit angehört." 
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